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Antrag zur Erhöhung der Lohnsummenobergrenze auf CHF 2 Mio. zur Berechnung des 

jährlichen Mitgliederbeitrages ab dem Jahr 2026 

 

Die Lohnsummenobergrenze zur Berechnung des Mitgliederbeitrags liegt seit 2007 bei 

CHF 1.5 Mio. 184 von 1’700 Mitgliedern von JardinSuisse weisen aktuell eine höhere Lohn-

summe als CHF 1.5 Mio. pro Jahr aus. 

 

Begründung des Antrages: 

 

JardinSuisse will auch in Zukunft durch Leistungen zu Gunsten Ihrer Mitglieder überzeugen. Die 

zunehmenden Anforderungen an den Verband benötigen mehr Mittel. Weiter: 

 

• Die Teuerung ist seit 2007 um 10% gestiegen. 

• Seit deren Gründung im Jahr 2007 hat JardinSuisse ihre Mitgliederbeiträge nie erhöht. 

• Der Strukturwandel in der Branche schreitet durch die Übernahme von Kleinbetrieben durch 

Grossunternehmen voran. Durch die Konsolidierung der Lohnsummen bei den Gross-

unternehmen gehen dem Verband durch die aktuelle Lohnsummen-Obergrenze zunehmend 

Mitgliederbeiträge verloren. 

• Die generelle Kostensteigerung macht sich in der Erfolgsrechnung von JardinSuisse negativ 

bemerkbar. 

 

Auswirkungen der Erhöhung: 

 

Die Erhöhung der Lohnsummenobergrenze betrifft die grössten 11% der Mitglieder (184) von 

JardinSuisse. Die Erhöhung beträgt bei diesen betroffenen Unternehmen zwischen zusätzlich 

CHF 35 und max. CHF 1‘500 pro Jahr (neu: max. Beitrag von CHF 6‘000 statt CHF 4‘500/Jahr). 

Die Erhöhung ergibt jährliche Mehreinnahmen von CHF 200‘000 für den Verband. 

 

Mittelverwendung: 

 

Die zusätzlichen Mittel sollen wie folgt eingesetzt werden: 

 

• Mehrwert für die Mitglieder schaffen, so zur Stärkung der digitalen Kommunikation und 

Social Media. 

 

• Effizienz und Kontinuität der Geschäftsstelle erhöhen, so für eine effizientere Infrastruktur 

und attraktivere Anstellungsbedingungen, um u.a. die Fluktuation auf der Geschäftsstelle zu 

reduzieren. 

 

ANTRAG an die Delegierten von JardinSuisse: 

 

Der Zentralvorstand beantragt, die Lohnsummenobergrenze zur Berechnung des 

Mitgliederbeitrags ab 2026 neu bei CHF 2 Mio./Jahr zu begrenzen. 

 

An der Art und Weise der Berechnung des Mitgliederbeitrages ändert sich nichts. Der Mitglieder-

beitrag setzt sich weiterhin aus 0.3% der Lohnsumme sowie dem jährlichen Grundbeitrag von  

CHF 300 zusammen. Die Kosten für das Abonnement g’plus verbleiben bei CHF 155 /Jahr. 
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